
 

 

außerhalb der Grundversorgung zwischen Stadtwerke Düren GmbH (SWD), Arnoldsweilerstraße 60, 52351 

Düren, und dem nachfolgend genannten Kunden. 

 

 

Vorname und Nachname   Kundennummer  

 

Geburtsdatum   Fahrzeugdaten (Marke und Modellbezeichnung)  

 

Telefonnummer *   Mein Stromanbieter zu Hause*  

 

E-Mail Adresse Ich habe Interesse an einer RFID-Karte zur kontaktlosen  

Registrierung an den Ladesäulen und möchte diesbezüglich  

 

PLZ und Ort   gewünschter Liefertermin  

 

Laufzeit  

Laufzeit: Der Vertrag SWD-eMobilfan A hat eine Erstlaufzeit von sechs Monaten ab Lieferbeginn. Kündigungsfristen und die Verlängerung der 
Vertragslaufzeit können Sie Ziffer 14. der Allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Sondervertrag SWD-eMobilfan A (AGB) entnehmen. 
 
Preis  

 

 

* Das Stromentgelt ermittelt sich auf der Basis von Nettopreisen und erhöht sich um 

die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer (zurzeit 19 %). 

 

 

 

 

Für die an AC- oder DC-Ladepunkten entnommenen Strommengen der eRoaming-Partner, die in der eCharge-App der SWD angezeigt werden, 

gelten folgende Preise: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sie sind verpflichtet, nach einer Standzeit von 4 Stunden den jeweiligen Ladepunkt freizugeben. Ab der ersten Minute der fünften Stunde wird 

folgende zusätzliche, zeitabhängige Gebühr erhoben. Diese gilt pro Ladevorgang, pro Tag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Gebühr gilt für alle Ladevorgänge, die mit der Contract-ID getätigt werden. Mögliche Änderungen der Preise für Ladestrom sowie der 

zeitabhängigen Zusatzgebühr teilen die SWD Ihnen mit einer Frist von einem Monat in schriftlicher Form mit. 

 

 Nettopreis  Bruttopreis * 

Arbeitspreis je kWh* 32,77 ct 39,00 ct 

  Monatsgrundpreis 3,35 € 3,99 € 

 Nettopreis  Bruttopreis * 

Arbeitspreis AC  je kWh 41,18 ct  49,00 ct  

  Arbeitspreis DC je kWh 57,98 ct  69,00 ct  

  Arbeitspreis Ionity je kWh 66,39 ct  79,00 ct  

 Nettopreis  Bruttopreis * 

Blockiergebühr je 

angefangene Minute  

 8,40 ct  10,00 ct  

  Maximalbetrag  10,08 Euro  12,00 Euro  

Mein neuer Stromsondervertrag 
  

SWD - eMobilfan A “ 

  

1 .Meine Daten und Lieferstelle 

Herr     Frau   Eheleute   Wohngemeinschaft   

von SWD kontaktiert werden:    

Straße und Hausnummer (Rechnungsanschrift)   
Ja   

Nein   

2. Mein Tarif: SWD - eMobilfan A 

Den verbindlichen Lieferbeginn (vgl. Ziffer 2 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen  
zum Sondervertrag [AGB]) teilt SWD Ihnen in Textform mit.   *freiwillige Angaben 



 

 

 

3.  Wahl des Zahlungsmittels -Einzugsermächtigung / SEPA-Lastschriftmandat 
 

Sie können fällige Forderungen (u.a. Abschläge, Rechnungen) von uns mittels Überweisung oder einfach durch Erteilung einer Einzugsermächtigung 

bezahlen. Sofern Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen wollen, nutzen Sie bitte das folgende Formular: 

 

Ich ermächtige die SWD, Zahlungen von meinem Konto mittels  
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
der SWD auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzuziehen.  

Stadtwerke Düren GmbH, Arnoldsweilerstraße 60, 52351 Düren 

Gläubiger-ID: DE16ZZZ00000069327  

Mandatsreferenz: wird Ihnen separat mitgeteilt  

Kreditinstitut  

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem  
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die vereinbarten Bedingungen  
mit meinem Kreditinstitut.   

     Datum  

 

 IBAN                     Unterschrift des Kontoinhabers 

 

 
Ladekarte bzw. Contract-ID  
Ergänzend zu Ziff. 2.1 der Allgemeine Geschäftsbedingungen der SWD hat der Kunde den SWD unverzüglich nach Vertragsschluss eine Kopie des 

Fahrzeugscheins (Zulassungsbescheinigung Teil I) eines auf in seinem Haushalt zugelassenen Elektroautos zur Verfügung zu stellen.   

Nach Prüfung durch die SWD erhält der Kunde eine Ladekarte bzw. die Contract-ID inkl. Kennwörter in einem separaten Schreiben. Die Ladekarte 

bzw. Contract-ID und Kennwörter sind vom Kunden vor dem Zugriff unberechtigter Dritte zu schützen.   

Stromlieferung für die Ladesäulen des öffentlich zugänglichen Netzes   

Die SWD beliefert den Privatkunden mit Strom an öffentlich zugänglichen Ladestationen der SWD und der eRoaming-Partner innerhalb der 

Bundesrepublik Deutschland mit Wechselstrom (= AC-Ladestationen) und Gleichstrom (= DC-Ladestationen). Die SWD als Mitglied des Hubject 

Roaming-Verbunds hat mit den anderen eRoaming- Partnern für die eigenen Kunden den gegenseitigen Zugang und Nutzen der öffentlich 

zugänglichen Ladestationen der übrigen eRoaming-Partner vereinbart. Auf die Verfügbarkeit dieser Ladestationen hat die SWD keinen Einfluss.  

Ein Verzeichnis der öffentlich zugänglichen Ladestationen der eRoaming-Partner befindet sich im Internet unter oder in der „eCharge“-App.  

Der verbindliche Lieferbeginn (vgl. Ziffer 2 der AGB) wird Ihnen in der Vertragsbestätigung mitgeteilt.  

Nutzungsbedingungen der RFID-Karte   

Die RFID-Karte zur kontaktlosen Registrierung an den Ladesäulen ist eine Leihgabe der SWD an den Vertragsinhaber. Der Vertragsinhaber 

verpflichtet sich dazu, die RFID-Karte nach Vertragsbeendigung innerhalb einer Frist von 14 Tagen an die SWD zurückzugeben. Etwaige Portokosten 

sind vom Vertragsinhaber zu tragen.  

 

Nutzungsbedingungen für die Ladesäulen  

Der Kunde ist für die Beladung mittels eines ordnungsgemäßen und für die Beladungskapazität zugelassenen Ladekabels sowie die   

Überwachung des Ladevorgangs verantwortlich Insbesondere dann, wenn Beschädigungen, Knicke, Risse, Blankstellen usw. festgestellt werden, 

darf das Ladekabel auf gar keinen Fall verwendet werden. Bei der Nutzung privater Ladekabel sind die Angaben des Herstellers des Ladekabels zu 

beachten. Das Ladekabel muss mindestens mit einem CE- Kennzeichen ausgestattet sein.  

Wichtiger Hinweis: Bei der einphasigen Nutzung des Autostroms über die vorhandene Netzanschlussverbindung kann die Abnahme des 

Autostroms mit einer Stromstärke von mehr als 20 A kann zur Beschädigung des Netzanschlusses führen und ist daher untersagt.  

Fahrzeuge, die technisch bedingt ausschließlich mit Wechselstrom (AC) beladen werden können, dürfen nur an entsprechenden AC- Ladestationen 

beladen werden. Entsprechend dürfen Fahrzeuge, die technisch bedingt ausschließlich mit Gleichstrom beladen werden können, nur an 

entsprechenden DC-Ladestationen beliefert werden. Fahrzeuge, die technisch bedingt in der Lage sind, sowohl mit Wechselstrom als auch mit 

Gleichstrom beladen werden zu können, dürfen nur in der gewählten Stromart (Wechselstrom oder Gleichstrom) beladen werden.  Voraussetzung 

zum Laden: Typ-2-Stecker (genormt). Zur Nutzung des Ladeprozesses ist entweder ein intelligentes Ladekabel (mit ID), ein Mobiltelefon oder ein 

Smartphone mit installierter App „eCharge“ erforderlich.  

 

Damit wir Sie persönlich und individuell beraten können, möchten wir Sie gerne über aktuelle und künftige Angebote und Produkte der 

Stadtwerke Düren GmbH aus den Bereichen Energiebelieferung, Energieerzeugung, Energieeffizienz, Elektromobilität, sonstiger 

5 .Produktbesonderheiten 

6. Aktuelle Angebote 

BIC   

Bitte auf der 

nächsten Seite 

unterschreiben! 

  

  

4 .Angaben zu ihrer Autostromversorgung 



 

 

energienaher Dienstleistungen oder Services sowie Telefon und Internet informieren und Sie zu Marktforschungszwecken, d.h. Befragungen 

zur Servicequalität, zu Produkten aus den o.g. Bereichen sowie zu neuen Produktideen der Stadtwerke Düren GmbH, kontaktieren. 

 

Ja, ich willige ein, per Telefon über meine genannte Telefonnummer zu den vorstehend genannten Zwecken von den Stadtwerke Düren 

GmbH kontaktiert zu werden  
Ja, ich willige ein, per E-Mail über meine genannte E-Mail-Adresse zu den vorstehend genannten Zwecken von den Stadtwerke Düren 

GmbH AG kontaktiert zu werden  

 Ja, ich willige ein, per Messenger Dienst (WhatsApp / Soziale Netzwerke) über meine genannte Mobilfunknummer zu den vorstehend 

genannten Zwecken von den Stadtwerke Düren GmbH kontaktiert zu werden  

 

Ihr Widerrufsrecht: Sie können Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber Stadtwerke Düren GmbH, Postfach 10 19 

64, 52319 Düren, Telefon: 02421 / 126 233 oder per E-Mail an: kundenservice@stadtwerke-dueren.de, mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen. Stadtwerke Düren GmbH wird Sie in diesem Falle über den jeweiligen Kommunikationsweg nicht mehr zu Werbe- und 

Marktforschungszwecken kontaktieren. 

 

 

  
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn 

Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. 

 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der Stadtwerke Düren GmbH, Postfach 10 19 64, 52319 Düren, Fax: 02421 / 

126 269, Telefon: 02421 / 126 233, E-Mail: kundenservice@stadtwerke-dueren.de, mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit 

der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das 

beigefügte Muster Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 
absenden. 
 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten 

(mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 

günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem 

die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 

Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 

vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

 
Haben Sie verlangt, dass die Energielieferung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag 

zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags 

unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 

entspricht.  

 

 

Ich beauftrage SWD mit der Lieferung von Autostrom an öffentlichen Ladestationen der SWD und ihrer eRoaming-Partner. Ich habe die beigefügten 

AGB, die Widerrufsbelehrung sowie das Muster-Widerrufsformular zur Kenntnis genommen und akzeptiere diese als wesentliche Bestandteile.  

 

 Datum   Unterschrift  

 

7.

6

Widerrufsbelehrung für Verbraucher gemäß § 13 BGB 

8 .Auftragserteilung 

Vorsitzende des Aufsichtsrates: Verena Schloemer Sitz der Gesellschaft: Düren   Stadtwerke Düren GmbH 

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Heinrich Klocke  Eingetragen beim Amtsgericht Düren  Arnoldsweilerstraße 60  

      Handelsregister Düren HR B-Nr. 1086   52351 Düren   

      Steuer-Nr. 207/5737/0227 
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